
Geschäftsordnung für den Vorstand 
vom Hundesport-Verein Auetal/Wulfsen e.V. 
 

Stand: 23.02.2016  Hundesportverein Auetal/Wulfsen e.V. - Mitglied im DVG  Seite | 1 

Auf der Grundlage des § 8 / (1) der Vereins-Satzung vom 
12.02.2016 gibt sich der Vorstand die nachfolgende 
Geschäftsordnung: 
 
1.) Tagesordnung 

Die Tagesordnung ist den Vorstandsmitgliedern spätestens 7 
Kalendertage vor einer Sitzung vom Vorsitzenden mitzuteilen. Soweit 
bis dahin Wünsche für die Tagesordnung übermittelt wurden, sind 
diese aufzunehmen. 
 

2.) Einberufungsverfahren 

Das Einberufungsverfahren ist an keine sonstigen Formen gebunden. 
Zur Vorbereitung der Sitzung ist den Vorstandsmitgliedern auf 
Verlangen Einblick in die von ihnen gewünschten Unterlagen des 
Vereins zu gewähren. 
 

3.) Beschlussfähigkeit 

Der Vorstand ist bei Teilnahme von mindestens drei 
Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. 
 

4.) Öffentlichkeit 

Die Sitzungen des Vereins-Vorstandes sind nicht öffentlich. Auf 
Einladung des Vorsitzenden können Vereinsmitglieder und auch Dritte 
an einer Vorstandssitzung beratend teilnehmen. 
Mit einfacher Mehrheit kann über Zulassung von Gästen entschieden 
werden. 
 

5.) Versammlungsleitung 

Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Vorsitzenden geleitet. 
Soweit dieser an der Wahrnehmung seiner Aufgaben gehindert ist, 
übernimmt ein anderes Mitglied vom Vorstand die 
Versammlungsleitung. 
 

6.) Stimmrecht und Beschlussfassung 

In der Sitzung des Vorstandes sind nur anwesende Vorstands-
Mitglieder stimmberechtigt. Eine Stimmrechtsübertragung ist 
ausgeschlossen. Jedes Vorstands-Mitglied verfügt nur über eine 
Stimme. 
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Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Eine geheime 
Abstimmung ist nur durchzuführen, wenn dies mindestens drei 
Mitglieder des Vorstandes beantragen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
 

7.) Protokoll 

Über die Sitzung des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen. 
Das Protokoll ist schriftlich abzufassen und vom Schriftführer und 
Sitzungsleiter zu unterschreiben. Jedes Vorstands-Mitglied erhält ein 
Sitzungsprotokoll.  
 
 
 

Diese Ordnung wurde vom Vorstand auf seiner Sitzung am 23.02.2016 
beschlossen und treten mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
 
Wulfsen, den 23.02.2016 
 
 
 
(Jörg Jelinek – 1. Vorsitzender) 
 


